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Motion
über die Aufhebung der Lohnmeldepflicht
für Arbeitgebende

eröffnet am 12. September 2011

Antrag:
Arbeitgeber sind von der gesetzlichen Pflicht zur Einreichung des Lohnausweises an
die Dienststelle Steuern des Kantons Luzern zu befreien. Luzerner Arbeitgebende
werden dadurch ausserkantonalenArbeitgebern gleichgestellt und von einer büro-
kratischen Hürde befreit. § 150Absatz 5 StG LU ist bei der nächsten Steuergesetz-
revision aufzuheben.

Begründung:
Gemäss Steuergesetz (SRL Nr. 620) müssenArbeitgebende mit Sitz oder Betriebs-
stätte im Kanton Luzern eine zusätzliche Kopie des Lohnausweises einreichen. Der
Gesetzestext lautet: «Arbeitgeberinnen undArbeitgeber haben der Dienststelle
Steuern des Kantons für jede Steuerperiode eine Bescheinigung über ihre Leistungen
anArbeitnehmerinnen undArbeitnehmer in Form eines Exemplars des Lohnaus-
weises oder in einer anderen von der Dienststelle Steuern des Kantons genehmigten
Form einzureichen.»

Diese angesprochene Regelung kam mit der Gesetzesrevision 2008 (Volks-
abstimmung März 2007) neu in das Luzerner Steuergesetz. Zur erstmaligenAnwen-
dung kam die neueAuflage mit der Ausstellung der Lohnausweise 2008 (erstellt
Anfang 2009). Mit der Regelung wollte man erreichen, dass die Arbeitgeber für alle
abgerechneten Löhne einen Lohnausweis erstellen und die Arbeitnehmer alle Ein-
künfte auch der steuerlichen Deklaration zuführen. EineWirkung auf die Schwarz-
arbeit hat die Regelung indes nicht, da ja solche Entschädigungen gegenüber keiner
Drittstelle deklariert werden.

Die Einführung der Regelung mag damals begründet gewesen sein. Nach der
nun mehrjährigen Umsetzung verliert die Massnahme wesentlich anWirkung.Wer
bis heute Löhne nicht deklariert hatte, wird es auch in den kommenden Jahren
freiwillig nicht tun.Was bleibt, ist eine Fortschreibung des administrativen Mehrauf-
wandes auf Seite Arbeitgeber und auf Seite Dienststelle. Zudem ist zu bemerken,
dass innerhalb der Zentralschweiz der Kanton Luzern als Einziger diese Regelung
einführte. Luzerner Arbeitnehmer, welche in ausserkantonalen Betrieben arbeiten,
werden somit nicht der staatlichen Deklaration unterstellt.All diese Einzelbetrach-
tungen sprechen klar für die Streichung dieses Gesetzesabschnittes – denn was keinen
Mehrwert erzielt, ist aufzuheben.

Mit derAbschaffung dieser gesetzlich verordneten Bürokratie liessen sich jedoch
die administrativen Kosten der Luzerner Arbeitgeber senken und die gewonnene



Arbeitszeit für produktive Tätigkeiten einsetzen. DieWettbewerbsfähigkeit unserer
Luzerner Betriebe wird sich damit steigern. Der Kanton Luzern würde in diesem
Bereich wieder die Position der umliegenden Kantone einnehmen und mit diesem
positiven Schritt gleichzeitig einen bestehenden Standortnachtteil eliminieren. In
diesem Sinn bitten wir um eine baldige regierungsrätliche Behandlung unserer
Motion, damit der Bürokratieaufwand aktiv reduziert werden kann.
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